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ZRP	 Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW	 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZUM-RD	 Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht – Rechtsprechungsdienst
ZVI	 Zeitschrift für Verbraucher-, Privat- und Nachlassinsolvenz
ZWH	 Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht und Haftung im Unternehmen





Teil 1  

Einleitung

„Straftaten dürfen sich nicht lohnen“ – will man die Legitimation der Vermö-
gensabschöpfung in wenigen Worten zusammenfassen, kommt man um diesen im-
mer wieder geäußerten Satz1 nicht herum. Das Recht der Vermögensabschöpfung 
soll verhindern, dass Straftäter2 rechtswidrig erlangte Vermögensvorteile dauerhaft 
behalten können. Was wie eine Binsenweisheit klingt, war im deutschen Strafver-
folgungsalltag überraschend lange keine Selbstverständlichkeit. Jahrzehntelang 
konzentrierte sich die Strafjustiz fast ausschließlich auf die Verfolgung und Be-
strafung des Täters. Die Vermögensabschöpfung, obwohl bereits früh gesetzlich 
verankert, kam hingegen kaum zur Anwendung.3 Dieses Defizit war nicht nur aus 
rechtspolitischer Sicht problematisch. Schon im Jahre 2004 betonte das Bundes-
verfassungsgericht, dass eine effektive Vermögensabschöpfung auch verfassungs-
rechtliche Relevanz habe:

„Das Vertrauen der Bevölkerung in die Gerechtigkeit und die Unverbrüchlichkeit der 
Rechtsordnung kann Schaden nehmen, wenn Straftäter deliktisch erlangte Vermögensvor-
teile dauerhaft behalten dürfen. Eine Duldung solcher strafrechtswidrigen Vermögenslagen 
durch den Staat könnte den Eindruck hervorrufen, kriminelles Verhalten zahle sich aus, und 
damit staatlich gesetzten Anreiz zur Begehung gewinnorientierter Delikte geben. Die straf-
rechtliche Gewinnabschöpfung ist ein geeignetes Mittel, um dies zu verhindern. Sie kann 
der Bevölkerung den Eindruck vermitteln, der Staat unternehme alles ihm rechtsstaatlich 
Mögliche, um eine Nutznießung von Verbrechensgewinnen zu unterbinden.“4

Der Gesetzgeber nahm die bestehenden Probleme schließlich zum Anlass, um 
das Recht der Vermögensabschöpfung im Jahre 2017 grundlegend zu reformieren.5 

	 1	Siehe nur Bohne / ​Boxleitner, NStZ 2007, 552 (555); Rönnau / ​Begemeier, NZWiSt 2016, 
260 (263); Köhler, NStZ 2017, 497 (498); Löffelmann, Rechtspolitik, S. 58; Deutscher, ZAP 
2018, 241; Weitzell / ​Wolfer, NZI 2018, 734; Bielefeld / ​Handel, wistra 2019, 9.
	 2	Um der besseren Lesbarkeit willen wird im Folgenden auf eine gegenderte Schreibweise 
verzichtet. Es sind allerdings stets alle Geschlechter miteingeschlossen. 
	 3	Kommentatoren sprechen davon, dass die Vermögensabschöpfung ein „Schattendasein“ 
führte, Rönnau, ZGR 2022, 781, oder dass es sich um ein „Stiefkind der Rechtsanwendung“ 
handelte, Heuchemer, NZWiSt 2023, 16. Zur Geschichte des Rechts der Vermögensabschöp-
fung siehe Johann, Vermögensabschöpfung, S. 23 ff.
	 4	BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2004, Az.: 2 BvR 564/95, NJW 2004, 2073 (2078).
	 5	Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. April 2017, 
BGBl. I 2017, Nr. 22 vom 21. April 2017, S. 872–894. Das Gesetz beruht auf ausführlichen 
Begründungsdokumenten: Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Ver-
braucherschutz vom 9. März 2016 – Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Ver-
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Man darf wohl ohne Übertreibung sagen, dass die Vermögensabschöpfung seither 
aus ihrem langen Dornröschenschlaf endgültig erwacht ist. Vermögensabschöpfung 
ist mittlerweile Alltag für die deutsche Strafjustiz.6 

Der Reformehrgeiz des Gesetzgebers beschränkte sich allerdings nicht darauf, 
für eine effektive Einziehung von Vermögenswerten beim Täter zu sorgen. Viel-

mögensabschöpfung (im Folgenden: „RefE Vermögensabschöpfung“), abrufbar unter: https://
www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsarchiv/2016_Reform_strafrechtlichen_Vermoegens​
abschoepfung.html?nn=17134 (letzter Abruf am 9. März 2026), Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung für ein Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 5. Septem-
ber 2016, BT-Drs. 18/9525 (im Folgenden: „RegE Vermögensabschöpfung, BT-Drs. 18/9525“) 
und Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz vom 
22. März 2017 zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drucksachen 18/9525, 18/10146, 
18/10307 Nr. 7 – Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöp-
fung, BT-Drs. 18/11640 (im Folgenden: „Rechtsausschuss, Beschlussempfehlung und Bericht 
zum RegE, BT-Drs. 18/11640“). Nach Korte, NZWiSt 2018, 231 handelt es sich um eine „um-
fassende Neuausrichtung der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung“. Bittmann, NZWiSt 
2016, 131 (138) sprach – bezogen auf den Referentenentwurf – sogar davon, dass „das Straf- 
und Strafprozessrecht seine wohl tiefgreifendste Veränderung seit ca. 40 Jahren [erfährt].“
	 6	Brockhaus, in: Böttger, Wirtschaftsstrafrecht, Kapitel 19 Rn. 16. Rönnau, ZGR 2022, 781 
spricht gar von einem durch die Reform ausgelösten „Abschöpfungshype“. Viele Stimmen ste-
hen dieser Ausweitung der Abschöpfung kritisch gegenüber, siehe etwa Meißner, KriPoZ 2017, 
237 ff.; Theile, JA 2020, 81 (87); Traut, NK 2020, 134 (150–153); Heuchemer, NZWiSt 2023, 
16 ff.; Brockhaus, in: Böttger, Wirtschaftsstrafrecht, Kapitel 19 Rn. 18; Greeve, StV 2024, 778 
(779): Staat als „Raubritter“, der „unter dem Deckmantel eines vermeintlich vermögensordnen-
den Charakters (…) an Straftaten partizipier[t]“; vgl. auch Rönnau / ​Begemeier, NZWiSt 2016, 
260 (264): „In einem Rechtsstaat darf der Gesetzgeber den Grundsatz ‚Straftaten dürfen sich 
nicht lohnen!‘ nicht um jeden Preis durchsetzen.“; ebenso Meißner, Stellungnahme RegE, S. 25. 
Mitunter wird dabei die Befürchtung geäußert, die Strafverfolgungsbehörden könnten die Ver-
mögensabschöpfung vor allem als staatliche Einnahmequelle sehen (sog. „Fiskalisierung des 
Strafverfahrens“), vgl. Meißner, Stellungnahme RegE, S. 25: „rechtspolitische Priorisierung 
auf fiskalische Interessen“; Löffelmann, Rechtspolitik, S. 58 (72); Saliger, ZStW 129 (2017), 
995 (1033); Bröckers, in: Peters / ​Bröckers, Vermögensabschöpfung, Rn. 37–40; Börner, StraFo 
2020, 89 (90); Kaspar, NK 2020, 154 (168 f.); Traut, NK 2020, 134 (150); Theile, JA 2020, 81 
(87); Brockhaus, in: Böttger, Wirtschaftsstrafrecht, Kapitel 19 Rn. 16. Diese Furcht erscheint 
nicht ganz unbegründet. So verweist bereits die Gesetzesbegründung auf „erhebliche Mehr-
einnahmen“ durch die Reform, RegE Vermögensabschöpfung, BT-Drs. 18/9525, S. 4. Auch 
in vielen Landeshaushalten sind die Erlöse aus Vermögensabschöpfungen fest eingeplant, Jo-
hann, in: Löwe-Rosenberg, vor § 111b, Rn. 26. In der Presse ist gar offen davon die Rede, dass 
durch die Vermögensabschöpfung „die Staatskasse entlastet und Ermittlungen gegenfinanziert 
werden [sollen]“, Fengler, in: WELT vom 11. September 2022, „Warum der Staat nur schwer 
an das Geld der Gangster kommt“, abrufbar unter: https://www.welt.de/regionales/hamburg/
article240958955/Vermoegensabschoepfung-Warum-der-Staat-nur-schwer-an-das-Geld-der-
Gangster-kommt.html (letzter Abruf am 9. März 2026). Zwar entspricht das sicher nicht dem 
überwiegenden Selbstverständnis von deutschen Strafverfolgern. Jedoch ist mit Kaspar, NK 
2020, 154 (168) davon auszugehen, dass es sich bei den erzielten Erlösen zumindest um einen 
„willkommenen Nebeneffekt“ handelt, vgl. hierzu auch Korte, wistra 2018, 1 (12), der an füh-
render Stelle an der Reform beteiligt war (siehe Korte, NZWiSt 2018, 231, vor Fn. 1): „Straf-
recht dient zwar nicht der Sanierung der Haushalte. Bei Organisations- und Personalfragen im 
Bereich der Vermögensabschöpfung wird sicher aber nicht außer Acht gelassen werden, dass 
eine umfassende Vermögensabschöpfung zu erheblichen Mehreinnahmen führt.“

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsarchiv/2016_Reform_strafrechtlichen_Vermoegensabschoepfung.html?nn=17134
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsarchiv/2016_Reform_strafrechtlichen_Vermoegensabschoepfung.html?nn=17134
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsarchiv/2016_Reform_strafrechtlichen_Vermoegensabschoepfung.html?nn=17134
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article240958955/Vermoegensabschoepfung-Warum-der-Staat-nur-schwer-an-das-Geld-der-Gangster-kommt.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article240958955/Vermoegensabschoepfung-Warum-der-Staat-nur-schwer-an-das-Geld-der-Gangster-kommt.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article240958955/Vermoegensabschoepfung-Warum-der-Staat-nur-schwer-an-das-Geld-der-Gangster-kommt.html
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mehr war es ihm auch ein wichtiges Anliegen, die Interessen der Opfer zu stärken. 
Zu diesem Zweck etablierte er ein staatliches Opferentschädigungsverfahren, um 
eingezogene Vermögenswerte an die Geschädigten zurückzuführen. Die wohl be-
merkenswerteste Neuerung war dabei die Einführung eines Insolvenzantrags der 
Staatsanwaltschaft in § 111i Abs. 2 StPO. Es ist zwar nichts Ungewöhnliches, dass 
Hoheitsträger die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragen. Hoheitliche Gläu-
biger wie Sozialversicherungsträger oder Finanzämter greifen oft zu diesem Mittel, 
um ihre Forderungen zumindest teilweise durchzusetzen.7 Dass Staatsanwaltschaf-
ten (genauer: die Rechtspfleger bei der Staatsanwaltschaft) künftig Insolvenzan-
träge stellen sollten, ließ allerdings aufhorchen. Die Beschäftigung mit insolvenz-
rechtlichen Fragestellungen gehörte bis dato sicher nicht zu den Kernkompetenzen 
der Strafverfolgungsbehörden. Nichtsdestotrotz ging der Gesetzgeber bei Erlass der 
Reform offenbar davon aus, dass Staatsanwaltschaften von der neuen Möglichkeit 
der Antragstellung in großem Umfang Gebrauch machen würden. So zeigte sich 
Köhler, einer der „Väter“ der Reform,8 davon überzeugt, dass § 111i Abs. 2 StPO 
eine „enorme Bedeutung (…) für die Rechtspraxis“ haben werde: 

„Vor allem in komplexen und umfangreichen Betrugs- und Wirtschaftsstrafsachen wird 
die Staatsanwaltschaft (…) fast schon zwangsläufig den Antrag nach § 111i Abs. 2 Satz 1 
StPO stellen.“9 

Einige Jahre später darf man allerdings mit einiger Sicherheit festhalten, dass 
sich diese hochgesteckten Erwartungen (bislang) nicht erfüllt haben. Die Staats-
anwaltschaften scheinen mit der „exotischen Verfahrenssituation“10 der Insolvenz
antragstellung immer noch zu fremdeln. Kommentatoren sprechen wahlweise da-
von, dass der Insolvenzantrag als „ungeliebtes Kind“11 gelte oder „nach wie vor 
bei einigen Staatsanwaltschaften ein Schattendasein führ[e]“12, und zwar gerade 
in den komplizierten Fallgestaltungen, die der Gesetzgeber bei § 111i Abs. 2 StPO 
anscheinend im Sinn hatte.13 Auch Jahre nach der Reform spiele der Antrag „in der 
Praxis nur eine untergeordnete Rolle.“14

	 7	Vgl. Schmerbach, ZInsO 2011, 895: „Neben Sozialversicherungsträgern sind Finanzämter 
die häufigsten Fremdantragsteller in Insolvenzverfahren.“; ebenso Brzoza, ZInsO 2022, 121 
(122 f.): „Die überwiegende Anzahl der Fremdanträge werden in der Praxis durch öffentlich-
rechtliche Gläubiger, insbesondere Sozialversicherungsträger und Finanzämter, gestellt.“
	 8	Köllner, NZI 2020, 815 (816).
	 9	Köhler, in: FS Graf-Schlicker, S. 511 (515); ebenso Johann, in: Löwe-Rosenberg, § 111i 
Rn. 22: „Die Vorschrift hat für die Staatsanwaltschaften eine enorme praktische Bedeutung, 
zumal die Antragstellung vom Wortlaut nicht in ihrem Ermessen steht.“
	 10	Brzoza, jurisPR-InsR 2023, Anm. 3, S. 1.
	 11	Bittmann, in: MüKo-StPO, § 111i Rn. 41.
	 12	Hellfeld, EWiR 2020, 757 (758).
	 13	Weitzell / ​Wolfer, NZI 2018, 734 (735 f.).
	 14	Laroche, ZInsO 2022, 62 (69); so auch Bittmann, ZInsO 2024, 918 (926) sowie bereits 
Hellfeld, EWiR 2019, 563; Pagán, ZInsO 2019, 1554 (1559); Weyand, ZInsO 2019, 186, vgl. 
hierzu auch Wipperfürth, ZInsO 2019, 553 (558); siehe ferner Schmerbach, in: FK-InsO, § 14 
Rn. 103: „Es bleibt abzuwarten, ob die Regelung praktische Bedeutung erlangt.“
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Ein möglicher Grund für die Zurückhaltung kann darin liegen, dass der Gesetz-
geber den Staatsanwaltschaften kaum Leitlinien an die Hand gegeben hat, wie sie 
von ihrem Antragsrecht Gebrauch machen sollen.15 Die Voraussetzungen des In-
solvenzantrags sind in § 111i Abs. 2 StPO nur unvollständig geregelt. Insbesondere 
fehlt eine gesetzliche Vorgabe zum Zeitpunkt der Antragstellung. Auch auf unter-
gesetzlicher Ebene der RiStBV sind trotz entsprechender Anregung des Gesetz-
gebers bislang keine vereinheitlichenden Verhaltensstandards festgelegt worden.16 
Dieses teilweise Regelungsvakuum ist problematisch, weil der Insolvenzantrag der 
Staatsanwaltschaft nicht nur negative Auswirkungen auf die Entschädigungschan-
cen der Tatopfer haben kann,17 sondern vor allem auf den Einziehungsadressaten, 
der sich den oft erheblichen Belastungen eines Insolvenzverfahrens über sein Ver-
mögen stellen muss.18 Vor diesem Hintergrund ist anerkannt, dass etwa Finanzäm-
ter Insolvenzanträge nicht nach ihrem freien Ermessen stellen dürfen, sondern nur 
nach ordnungsgemäßer Ermessensausübung und unter Beachtung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes.19 Zudem gewährt die (höchstrichterliche) Rechtsprechung 
gesonderten Rechtsschutz gegen die hoheitliche Antragstellung.20

Angesichts der unübersehbaren Parallelen zum finanzbehördlichen Antrag ist 
es erstaunlich, dass der Reformgesetzgeber die mögliche Eingriffsdimension des 
Insolvenzantrags der Staatsanwaltschaft vollständig ignoriert hat. Ein eigenständi-
ger Rechtsschutz gegen den Antrag ist gesetzlich nicht vorgesehen. Auch ein Ver-
hältnismäßigkeitsvorbehalt ist im Gegensatz zur Einziehungsvollstreckung (vgl. 
§ 459g Abs. 5 Satz 1 StPO) für den Antrag nicht geschaffen worden. Die Gesetzes-
begründung21 geht ebenfalls mit keinem Wort auf einen möglichen Grundrechts-
eingriff durch den Antrag ein und behandelt die Einschränkungen nicht, denen 
Hoheitsträger sonst bei der Antragstellung ausgesetzt sind. Das alles spricht dafür, 
dass der Reformgesetzgeber diese Problematik schlicht übersehen hat. Auch in 
der Literatur ist bisher keine vertiefte dogmatische Auseinandersetzung mit dem 
Antrag der Staatsanwaltschaft unter besonderer Berücksichtigung der hierdurch 
betroffenen Interessen erfolgt. 

Die vorliegende Dissertation hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen ‚blinden Fleck‘ 
in den Fokus von Forschung und Praxis zu rücken, und den Insolvenzantrag der 

	 15	Kritisch hierzu Seeger, in: Bittmann / ​Köhler / ​Seeger / ​Tschakert, Vermögensabschöpfung, 
Kapitel 32 Rn. 1940.
	 16	Vgl. RegE Vermögensabschöpfung, BT-Drs. 18/9525, S. 81, 95.
	 17	Hierzu unten Fn. 489 f.
	 18	Hierzu unten Teil 3: C. II. 1.
	 19	Schmittmann, in: FS Haarmeyer, S. 289 (293 ff.); Roth / ​Meyer im Hagen, Insolvenzsteuer-
recht, Rn. 3.404 f.; Loose, in: Tipke / ​Kruse, § 251 AO Rn. 19 f.; siehe auch BGH, Urteil vom 
15. Februar 1990, Az.: III ZR 293/88, NJW 1990, 2675 (2676); BFH, Beschluss vom 1. Februar 
2005, Az.: VII B 180/04, BeckRS 2005, 25007803.
	 20	BFH, Beschluss vom 27. Januar 2016, Az.: VII B 119/15, Rn. 15; vgl. auch BSG, Urteil 
vom 9. November 1977, Az.: 3 RK 5/76; VG Ansbach, Beschluss vom 22. Oktober 2015, Az.: 
AN 11 E 15.01794.
	 21	Hierzu oben Fn. 5.
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Staatsanwaltschaft systematisch zu analysieren. Es soll geklärt werden, ob § 111i 
Abs. 2 StPO den Insolvenzantrag der Staatsanwaltschaft insgesamt angemessen 
regelt oder ob de lege ferenda Änderungsbedarf besteht. Dies kann nur gelingen, 
wenn man die Einbettung der Vorschrift in das neu geschaffene Opferentschä-
digungsverfahren und dessen Bezüge zum Insolvenzrecht mitberücksichtigt. Im 
Sinne einer umfassenden Untersuchung wird dabei auch auf Einzelaspekte der 
Opferentschädigung und des staatsanwaltschaftlichen Insolvenzantrags im Spe-
ziellen eingegangen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt indes auf der bisher ver-
nachlässigten verfassungsrechtlichen Würdigung der komplizierten Interessenlage 
bei Antragstellung. Die Vermögensabschöpfung bewegt sich in der Regel innerhalb 
eines „Dreiecks“ gegenläufiger Interessen.22 Der Staat hat ein Interesse an mög-
lichst effektiver Einziehung des rechtswidrig erlangten Vermögens. Der Betroffene 
hat ein Interesse, durch Abschöpfungsmaßnahmen nicht übermäßig belastet zu 
werden. Der Geschädigte hat ein Interesse an Restitution des erlittenen Schadens. 
Diese Gemengelage liegt auch beim Insolvenzantrag der Staatsanwaltschaft vor. 
Es soll untersucht werden, wie die verschiedenen Interessen verfassungsgemäß 
miteinander in Ausgleich zu bringen sind.23

So wird bestenfalls im Sinne Seegers ein praktischer Beitrag zu einer verfassungs
gemäßen sowie einheitlichen Ausübung des Antragsrechts durch die Staatsanwalt-
schaften geleistet.24 Zumindest aber soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, 
dass der staatsanwaltschaftliche Insolvenzantrag erhebliche negative Auswirkungen 
auf die Beteiligten haben kann. Die Staatsanwaltschaft darf deshalb nicht leicht-
fertig von der Antragstellung Gebrauch machen, sondern muss mit Pagáns Worten 
„bei der Prüfung der Stellung eines Insolvenzantrags sowohl in rechtlicher als auch 
in tatsächlicher Hinsicht besondere Sorgfalt walten lassen.“25

Der Gang der Untersuchung verläuft folgendermaßen:

Der erste Teil gibt eine umfassende Einführung in das Recht der Opferentschädi
gung. Zunächst erfolgt eine Darstellung der jüngeren Rechtsentwicklung, um das 
nötige Verständnis für das heutige Recht zu schaffen.26 Nach einer kurzen Be-
schreibung der früheren Rechtslage und ihrer Defizite werden die große Reform 

	 22	Vgl. Bittmann, in: MüKo-StPO, § 111e Rn. 61 sowie grundlegend zu den drei „Interessen-
sphären“ bereits Eser, Die strafrechtlichen Sanktionen gegen das Eigentum, S. 294 ff.
	 23	Hierzu unten Teil 3: C. II. 3.
	 24	Vgl. Seeger, in: Bittmann / ​Köhler / ​Seeger / ​Tschakert, Vermögensabschöpfung, Kapitel 32 
Rn. 1945: „Es [ist] geboten, ihnen [= den Rechtspflegern bei der Staatsanwaltschaft] praktikable 
Hinweise an die Hand zu geben, die ihnen ein möglichst rechtssicheres und tunlichst einheit-
liches (!) Vorgehen erlauben.“
	 25	Pagán, ZInsO 2019, 1554 (1561); vgl. analog für den Insolvenzantrag des Finanzamts FG 
Hessen, Beschluss vom 22. Februar 2023, Az.: 8 V 1224/22, ZInsO 2023, 1164 (1168): „Insol-
venzanträge durch die Finanzbehörden dürfen daher (nur) mit einer gewissen Zurückhaltung 
gestellt werden, da hiervon einschneidende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Existenz des 
betroffenen Steuerpflichtigen ausgehen.“
	 26	Teil 2: A.
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der Vermögensabschöpfung aus dem Jahre 2017 sowie weitere Folgereformen 
überblicksartig vorgestellt. 

Im Anschluss steht das neue Opferentschädigungsverfahren im Mittelpunkt.27 
Zuerst wird der Verfahrensablauf erläutert.28 Sodann liegt ein Schwerpunkt auf der 
Entwicklung und dem Inhalt des Geschädigtenbegriffs.29 Die Reform hatte ein völ-
lig neues Verständnis eingeführt, wer als „Verletzter“ im Sinne des Einziehungs-
rechts zu gelten habe. Die neue Rechtslage wirft einige Fragen auf, die vertieft 
behandelt werden. Sodann wird geprüft, welche Rechtsfolgen die terminologische 
Streichung des „Verletzten“ aus dem Vermögensabschöpfungsrecht im Jahr 2021 
nach sich gezogen hat. 

Im nächsten Abschnitt wird auf die Mitteilungspflichten der Staatsanwaltschaft 
gemäß §§ 111l, 459i StPO eingegangen.30 Es wird aufgezeigt, dass der zuverlässi-
gen Benachrichtigung der Geschädigten eine hohe Bedeutung zukommt und der 
Frage nachgegangen, inwiefern vor diesem Hintergrund eine Information durch 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger (§ 111l Abs. 4 StPO) erfolgen kann. 

Zum Abschluss des ersten Teils wird schließlich das (Spannungs-)Verhältnis 
zwischen Strafprozessrecht und Insolvenzrecht vorgestellt, das durch die Reform 
erstmals gesetzlich geregelt wurde.31

Der anschließende Hauptteil der Arbeit behandelt den Insolvenzantrag der 
Staatsanwaltschaft nach § 111i Abs. 2 StPO. Zunächst werden die Rechtsnatur des 
Antrags32 und seine strafprozessualen sowie insolvenzrechtlichen Voraussetzungen 
erläutert.33 Hierbei wird auf einzelne Probleme eingegangen und es werden ent-
sprechende Lösungsansätze entwickelt. Ein Schwerpunkt liegt sodann auf Rechts-
folgenseite.34 Es wird zunächst ausführlich aufgezeigt, dass § 111i Abs. 2 StPO der 
Staatsanwaltschaft kein Entschließungsermessen einräumt.35 Ausgehend von dieser 
Erkenntnis wird die Frage behandelt, ob § 111i Abs. 2 StPO wegen Verstoßes gegen 
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verfassungswidrig ist.36 Zunächst wird einge-
hend diskutiert, ob die Antragstellung durch die Staatsanwaltschaft einen Eingriff 
in die Grundrechte des Einziehungsbetroffenen darstellt.37 Das ist richtigerweise 
zu bejahen. Bei der sich anschließenden Verhältnismäßigkeitsprüfung wird aufge-
zeigt, dass eine ausnahmslose Antragspflicht nicht in allen Fällen verhältnismä-
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ßig ist.38 Daraus folgt allerdings nicht die Verfassungswidrigkeit von § 111i Abs. 2 
StPO, weil die Staatsanwaltschaft de lege lata die Möglichkeit hat, die gebotene 
Verhältnismäßigkeit der Antragstellung sicherzustellen.39

Der hierauf folgende Abschnitt behandelt die gesetzlich nicht geregelte Frage 
des Antragszeitpunkts.40 Nach einer dogmatischen Einordnung der vertretenen An-
sichten werden ausgehend von den Ergebnissen der vorherigen Abschnitte prak-
tische Maßstäbe entwickelt, an denen sich die Staatsanwaltschaften bei der Ent-
scheidung über das „Wann“ des Antrags orientieren können und müssen.

Im nächsten Abschnitt erfolgt eine dogmatische Auseinandersetzung mit der 
Insolvenzantragstellung bei Einziehung auf alternativer Tatsachengrundlage.41 Als 
Vorbild aus der Praxis dient der „Bottroper Apothekerfall“, wobei die hierzu ergan-
genen Entscheidungen des Oberlandesgerichts Hamm und des Bundesgerichtshofs 
kritisch gewürdigt werden.

Im Anschluss werden die Rechtsschutzmöglichkeiten in Bezug auf den staats-
anwaltschaftlichen Insolvenzantrag diskutiert.42 Es wird gezeigt, dass wegen der 
besonderen Interessenlage ein umfassendes Rechtsschutzregime auf Primär- und 
Sekundärebene besteht, das je nach Fallgestaltung sowohl dem Betroffenen als 
auch den Tatgeschädigten zugutekommen kann.

Im letzten Teil werden Reformvorschläge auf gesetzlicher und untergesetz-
licher Ebene erarbeitet, welche die gefundenen Ergebnisse im geltenden Recht 
besser zum Ausdruck bringen und eine einheitliche Rechtsanwendung durch die 
Staatsanwaltschaften sicherstellen sollen.43 Schließlich wird auch eine materielle 
Rechtsänderung vorgeschlagen, nämlich eine Abschaffung des Insolvenzantrags 
der Staatsanwaltschaft nach Rechtskraft der Einziehungsentscheidung.44 Hiermit 
wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass der Antrag der Staatsanwaltschaft 
nicht nur für den Betroffenen, sondern auch die Geschädigten zu großen Nach-
teilen führen kann. Stattdessen sollte jedenfalls im Vollstreckungsverfahren eine 
quotale Erlösverteilung durch die Staatsanwaltschaft an die Geschädigten erfolgen.
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